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Thema

Das Zusammenleben gestalten
Die Kommunen sind für Bürgerinnen und Bürger der
erste Ansprechpartner bei der Daseinsvorsorge

■ Uwe Lübking

In den Städten und Gemeinden zeigen
sich die gesellschaftlichen Entwicklungen
zuerst und mit aller Deutlichkeit. Hier
 begegnen sich im Alltag die Menschen –
Kinder und Senioren, Berufstätige und Ar-
beitslose, Menschen mit und ohne Migra-
tionshintergrund, Behinderte oder Pflege-
bedürftige bilden gemeinsam die örtliche
Gemeinschaft. Dieses Zusammenleben zu
gestalten, ist die wichtigste Aufgabe der
Gemeinden.

Die Städte und Gemeinden müssen sich
dafür einsetzen, dass sie ihren Einwohne-
rinnen und Einwohnern einen Lebens-
raum mit hoher Lebensqualität bieten –
und zwar unabhängig von bestehenden
Zuständigkeiten. Auch dort, wo die
Landkreise Träger der Jugendhilfe und
der Sozialhilfe sind, dürfen die Gemein-
den ihre Gestaltungsspielräume nicht ab-
geben. Die Gemeinden gestalten die Rah-
menbedingungen des Zusammenlebens
für alle Bevölkerungsgruppen in der
Weise, dass sie präventiv gegen soziale
Ausgrenzung und positiv für eine Integra-
tion im umfassenden Sinne für alle Bevöl-
kerungsgruppen wirken. Gemeindliche
Sozialpolitik beschränkt sich nicht auf
das Kurieren sozialer Probleme, sondern
investiert ausgewogen in Prävention.

Gemeindliche Sozialpolitik vollzieht
sich innerhalb der Grenzen der gestalteri-
schen Freiheiten durch die Vorgaben des
Bundes und der Länder und der vorgege-
benen Finanzausstattung. Diese Grenzen
werden enger, weil die Gemeinden immer
mehr Defizite der vom Bund verantwor-
teten sozialen Sicherungssysteme auffan-
gen müssen. Die Rolle gemeindliche Sozi-
alpolitik ist aber nicht die eines Ausfall-
bürgen mangelnder oder unzureichender
vorgelagerter Sicherungssysteme. Im
Vordergrund gemeindlicher Sozialpolitik
stehen vielmehr die Stärkung des eigen-
verantwortlichen Handelns des Einzelnen
und die Übernahme von Verantwortung
für Mitmenschen. Gemeindliche Sozial-
politik dient der Chancengerechtigkeit

der Einwohnerinnen und Einwohner. Ge-
meindliche Sozialpolitik bedeutet zweier-
lei:
• vorbeugen statt reaktives Handeln
• Entwicklung und Förderung bedarfsge-

rechter Angebote, um die gesellschaftli-
che Teilhabe aller zu ermöglichen und
soziale Disparitäten zu verhindern, zu-
mindest zu mildern.
Dazu brauchen die Gemeinden Früh-

warnsysteme, kontinuierliche Beobach-
tung von gesellschaftlichen Entwicklun-
gen. Die Sozialberichterstattung ist ein In-
strument hierzu.

Die Gemeinden müssen sich auf die
umfassenden Veränderungen durch die
demografische Entwicklung vorbereiten
und zukunftsfähig machen. Die Auswir-
kungen treffen die Gemeinden unter-
schiedlich, die Herausforderungen sind
aber vielfach identisch. Die demografi-
sche Entwicklung hat Rückwirkungen
auf den Wohnungsbau, auf die Stadtent-
wicklungs- und Verkehrspolitik, auf
Wirtschaft und Beschäftigung, auf die Bil-
dung, auf die Kultur und den Sport, auf
die Infrastrukturentwicklung sowie auf
die verschiedenen Felder der Sozialpoli-
tik. Die Gestaltung des demografischen
Wandels wird für die Verwaltung und die
Politik in den Gemeinden zu einer strate-
gischen Daueraufgabe.

Sozialpolitik ist Teil der
Stadtentwicklung

Stadtentwicklung ist mehr als planeri-
sches und bauliches Handeln. Sie muss
vielmehr zielgerichtet Maßnahmen aller
Politikfelder bündeln: Gesundheit, Bil-
dung, Arbeiten, Wohnen, Kultur und
Sport sowie Sozialpolitik. Sozialpolitik
setzt sich dafür ein, dass das Soziale in der
strategischen Stadtentwicklung stärkeres
Gewicht erhält. Die Qualität der sozialen
Integration wird sich danach bestimmen,
ob es gelingt, ein kinderfreundliches und
altengerechtes Wohnumfeld zu schaffen,
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das Zusammenleben mit den Einwoh-
nern mit Migrationshintergrund zu ge-
stalten oder benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen einzubeziehen. Instrumente da-
für sind:
• eine kontinuierliche Sozialberichterstat-

tung
• Sozialplanung als Querschnittsfunktion
• Einbeziehung sozialer Aspekte in alle

wesentlichen Planungsprozesse
• eine Anlaufstelle »Servicestelle Sozia-

les« in der Verwaltung.
Nicht nur in großen Städten, auch in

Kleinstädten und Gemeinden haben sich
Gebiete unterschiedlich entwickelt. Sozi-
alraumanalysen und kommunale Sozial-
planung sind geeignet, diese Entwicklun-
gen und ihre Wechselwirkungen zu erfas-
sen. Ihre Ergebnisse sind eine Grundlage
dafür, dass Gemeinden ihr Gebiet als So-
zialräume beschreiben. Dies bietet die
Möglichkeit, zwischen dem unterschied-
lichen Bedarf und den Möglichkeiten ein-
zelner Gebiete zu unterscheiden und dem-
entsprechend einen spezifischen Hand-
lungskatalog abzuleiten. Aufgrund der
Sozialraumanalyse können Gemeinden
Prioritätenlisten für Handlungsschwer-
punkte erstellen.

Die sozialräumliche Ausgestaltung ge-
meindlichen Handelns sollte von vier
Prinzipien geleitet sein:
• ressort- und handlungsfeldübergreifen-

des Arbeiten (angesprochen sind die The-
menfelder Soziales, Jugend und Familie,
Beschäftigung, Wirtschaft, Verkehr, Bil-
dung, Kultur, Sport, Gesundheit und
Wohnen, Versorgung sowie bauliche
und städtebauliche Erneuerung)

• integrierte Entwicklungs- und Hand-
lungskonzepte u. a. zur Bündelung von
Ressourcen

• Vernetzung und Einbindung von loka-
len Akteuren aus Verwaltung, freien
Trägern der Wohlfahrtspflege, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft, beispiels-
weise in Projektgruppen, runden Ti-
schen oder Stadtteilkonferenzen

• Aktivierung und Beteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern, beispielsweise
durch die Förderung von Gemeinwe-
senarbeit.

Gemeindliche Kompetenzen in
der Arbeitsmarktpolitik nutzen

Die Gemeinden, lokale Beschäftigungs-
förderungsgesellschaften, freie Träger der

Jugendhilfe und Wohlfahrtspflege und
weitere lokale Akteure haben in den letz-
ten Jahren beachtliche Kompetenzen in
der Qualifizierung und Vermittlung ar-
beits- und ausbildungsplatzsuchender
Menschen aufgebaut.

Der Schwerpunkt gemeindlichen Han-
delns liegt insbesondere in der intensiven
persönlichen Kommunikation mit den
Arbeitsuchenden, die ein umfassendes
Bild des Beratungs- und Unterstützungs-
bedarfs des Einzelnen ermöglicht. Aus der
sozialpolitischen und sozialräumlichen
Arbeit der Gemeinden ergibt sich die
Möglichkeit, die Angebote und Potenzia-
le verschiedener lokaler Akteure zu ver-
netzen und eine effektive Hilfe bei der so-
zialen Stabilisierung und Beseitigung des
Hilfebedarfs zu leisten. Hierzu zählen ins-
besondere die Betreuung minderjähriger
und oder behinderter Kinder, die häusli-
che Pflege von Angehörigen, die Schuld-
nerberatung, die psychosoziale Betreuung
und die Suchtberatung, die als Leistungs-
angebote vor Ort existieren. Unabhängig
von der Ausgestaltung der Leistungsträ-
gerschaft der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende (SGB II) werden die Ge-
meinden weiterhin dieses Leistungsspek-
trum einbringen.

Weiterentwicklung der
Familienpolitik zur
Generationenpolitik

Die Zukunft der Gemeinden wird maß-
geblich davon abhängen, die Familien in
das Zentrum der Politik zu stellen. Eine
Politik für Familien richtet sich an folgen-
den Kriterien aus:
• Schaffung von Entfaltungs- und Le-

bensräumen (z. B. Wohnungen und
Spielmöglichkeiten)

• Erleichterung der Entscheidung für das
Leben mit Kindern

• Stärkung der Leistungsfähigkeit für Fa-
miliennetze

• Stärkung von weiteren sozialen Netz-
werken in der Nachbarschaft

• Hilfen in Notlagen
Die familiären Netze erbringen vielfäl-

tige Leistungen für die Gesellschaft. Dazu
zählen die tägliche Betreuung, Pflege und
Versorgung von Kindern und Erwachse-
nen, Kranken und Älteren, aber auch die
Unterstützung bei Problemen der Er-
werbstätigkeit oder materielle oder im-
materielle Transferleistungen. Familien

vermitteln Fähigkeiten zur Alltagssiche-
rung, aber auch Teamfähigkeit, berufli-
che Orientierung und Sozialkompetenz.

Gemeindliche Familienpolitik ist mehr
als Politik für Kinder und Eltern: Fami-
lienpolitik muss sich zu einer Generatio-
nenpolitik entwickeln und das Zu-
sammenleben der Generationen fördern.
Familienpolitik darf keine Politik für Fa-
milien, sondern mit Familien sein. Fami-
lienpolitik vor Ort darf sich nicht nur auf
sogenannte »Problemfamilien« konzen-
trieren. Selbstverständlich sollten Fami-
lien in benachteiligten Lebenslagen ziel-
gruppenspezifische Angebote gemacht
werden. Familienpolitik im Sinne einer
Mehrgenerationenpolitik muss den Blick
auf ein ausreichendes Angebot familien-
unterstützender und haushaltsnaher
Dienstleistungen richten. Gemeinden
müssen diese Dienste nicht selbst erbrin-
gen. Notwendig sind aber zielgerichtete
Informationen über vorhandene Angebo-
te.

Familienpolitik als Querschnittsaufga-
be erfordert in der Verwaltung ein fach-
bereichs- und ressortübergreifendes Ma-
nagement für Familien. Auch wenn nicht
alle Zuständigkeiten auf örtlicher Ebene
liegen, sollte die örtliche Ebene, also die
Gemeinden, die Steuerungsfunktion über-
nehmen, da Familienpolitik in dem oben
verstandenen Sinn eine typische örtliche
Angelegenheit ist. Kleinere Gemeinden
sollte die Möglichkeit der interkommu-
nalen Zusammenarbeit nutzen.

Chancengerechtigkeit für
Kinder und Jugendliche durch
frühe Hilfen und Vernetzung

Das gesunde Aufwachsen von Kindern
und der effektive Schutz des Kindeswohls
unter Beachtung des Erziehungsauftrages
der Eltern sind von elementarer Bedeu-
tung für unsere Gesellschaft.

Wichtigster Baustein des Kinderschut-
zes sind Maßnahmen der Elternberatung
und Elternbildung. Dies geht aber weit
über die Kompetenzen und Möglichkei-
ten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
hinaus. Denn nicht nur Beratung und
Unterstützung in Fragen der Partner-
schaft oder Erziehung sollten angeboten
werden, sondern auch Kompetenzen in
der Hauswirtschaft, möglicherweise der
Schuldnerberatung, der Suchtberatung
oder anderer Dienste. Unerlässlich ist da-
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bei die Zusammenarbeit aller Beteiligten
zu verbessern und zu intensivieren. Dies
betrifft vor allem eine verbindliche Ko-
operation von Gesundheitswesen, Schule,
Justiz, Frühfördereinrichtungen und Ju-
gendhilfe.

Die Hilfe und Unterstützung für Kinder
und Jugendliche muss sich stärker sozial-
raum- und lebensweltorientiert ent -
wickeln. Lebenslagen dürfen nicht mehr
organisatorisch auseinandergerissen wer-
den. Es bedarf einer besseren Bündelung
und Ausrichtung von Angeboten an den
tatsächlichen Bedarf- und Problemlagen
im Stadtteil. Alle Ressourcen in den Sozi-
alräumen sollen zur Hilfestellung genutzt
werden.

Durch Bildung und Erziehung
Chancengerechtigkeit
unterstützen

Der qualitative und quantitative Aus-
bau der Kindertagesbetreuung hat einen
hohen kommunalpolitischen Stellenwert.
Die Gemeinden haben in den vergange-
nen Jahren gemeinsam mit freien Trägern
erhebliche Anstrengungen unternommen.
Die Angebote reichen von Kleinkinder-
gruppen in Kinderkrippen, altersgemisch-
ten Gruppen in Kindergärten, betreuten
Spielgruppen, Kindertagespflegestellen,
Regelkindergärten, Kindergärten mit ver-
längerten Öffnungszeiten, Wochenend-
und Urlaubsbetreuung, der Nachmittags-
betreuung an Ganztagsschulen sowie der
verlässlichen Betreuung im Rahmen der
Jugendarbeit.

Kindertageseinrichtungen sehen sich
seit einiger Zeit umfassend gesellschaft-
lichen Erwartungen ausgesetzt und zwar
sowohl unter bildungspolitischen Vorzei-
chen (Herstellung von Chancengerechtig-
keit im Bildungsbereich) als auch unter so-
zialpolitischen Vorzeichen (nicht nur ver-
besserte Vereinbarkeit von Familie und
Erwerbstätigkeit, sondern insbesondere
Kompensation von Begrenzungen und
Einschränkungen in der familiären Sozia-
lisation, Verbesserung der gesellschaft-
lichen Integration und Prävention durch
möglichst frühzeitiges Erkennen von mög-
lichen Problemkonstellationen). Unter
dem Leitgedanken »Herstellung von
Chancengerechtigkeit« bedeutet dies für
die Arbeit in Kindertageseinrichtungen:
• frühzeitiges Einsetzen von altersgemä-

ßer gezielter Förderung von Kindern

• Verknüpfung des Erziehungs- und Bil-
dungsortes »Kindertageseinrichtung«
mit dem Erziehungs- und Bildungsort
»Familie«

• Kompensatorische Arbeit an Kinderta-
geseinrichtungen zur Herstellung der
Chancengerechtigkeit: Es geht um eine
besondere Förderung für diejenigen
Kinder, in deren familiären und sonsti-
gen sozialen Lebensverhältnissen Be-
nachteiligungen enthalten sind. Kom-
pensatorische Förderungsbemühungen
zielen gleichermaßen auf das Kind wie
auf die Eltern.

• Das einzelne Kind rückt stärker in den
Mittelpunkt des pädagogischen Han-
delns, die Heterogenität familiärer Le-
benslagen innerhalb der Einrichtungen
gewinnt einen größeren Stellenwert.

• Einrichtungen mit Kindern, die intensi-
ver auf kompensatorische Angebote
angewiesen sind, müssen mit mehr und
gezielter ausgerichteten Ressourcen
versorgt werden als Einrichtungen mit
Kindern, bei denen aufgrund ihrer fa-
miliärer Lebensverhältnisse der kom-
pensatorische Aspekt nicht so stark ak-
tiviert werden muss.
Angesicht der mit dem Bildungsan-

spruch von Kindertageseinrichtungen ein-
hergehende Notwendigkeit, Eltern stär-
ker und systematischer in die Erziehungs-
und Bildungsprozesse einzubeziehen, wei-
ten sich Kindertageseinrichtungen von ei-
ner »Einrichtung für Kinder« auf eine
»Einrichtung für Familien« (Familienzen-
trum, Kinder- und Familienzentrum, El-
tern-Kind-Zentren usw.) aus. Damit er-
weitert sich das Spektrum der Konzeption
von einer alleinigen Ausrichtung auf die
internen Prozesse auf eine Verortung in
den sozialräumlichen Bezügen.

Bildungs- und Entwicklungschancen
sind räumlich unterschiedlich verteilt.
Der Wohnumgebung kommt eine we-
sentliche Bedeutung in der Persönlich-
keitsentwicklung und in der Beziehungs-
aufnahme zur Umwelt zu. Es bedarf einer
neuen, öffentlichen Verantwortung für
Bildung, die im sozialen Nahraum der

Kinder und Jugendlichen gemeinsam aus-
zugestalten ist. Eine zukunftsfähige Bil-
dungs- und Sozialpolitik muss bei den Le-
benslagen, Lebenswelten und Ressourcen
der Kinder und Jugendlichen ansetzen
und darf nicht von engen Ressortgrenzen
oder institutionellen Interessen ausgehen.

Damit im Stadtteil neue Bildungsorte
entstehen, stellen Einrichtungen wie
Schulen, Kindertagesstätten und Jugend-
zentren dazu ihre Infrastruktur zur Ver-
fügung und werden zum räumlichen Kri-
stallisationspunkt für angebots- und ein-
richtungsübergreifende »Stadträume« als
»Bildungsorte«. Die Vernetzung dieser
Strukturen vor Ort wird auch mit dem
Begriff der kommunalen Bildungsland-
schaft umschrieben. Unter einer kommu-
nalen Bildungslandschaft wird die Ge-

samtheit aller auf kommunaler Ebene
vorhandenen Institutionen und Organisa-
tionen der Bildung, Erziehung und Be-
treuung verstanden, die in ein Gesamt-
konzept der individuellen Bildungsförde-
rung vor Ort eingefügt werden können
(vgl. Beitrag in diesem Heft ab Seite 19).

Wenn neue Bildungsorte im sozialen
Nahraum geschaffen werden sollen, müs-
sen unter den heutigen Bedingungen ver-
schiedene Voraussetzungen erfüllt sein:
• Die einzelne Schule im sozialen Nah-

raum braucht die Möglichkeit, ein auf
die jeweiligen lokalen Bedingungen ab-
gestelltes Konzept zu entwickeln und
umzusetzen. Die Schule braucht mehr
Gestaltungsfreiheit, mehr Schulautono-
mie.

• Die genannten verschiedenen pädagogi-
schen Orte und sozialen Dienste müssen
gleichberechtigt und unter strukturell
vergleichbaren Bedingungen im Stadt-
teil mit seinen Ressourcen und Mög-
lichkeiten zusammenarbeiten können.

• Die Kommunen müssen durch inhaltli-
che Ziele, entsprechende Programme
und Budgets aufgrund der jeweiligen so-
zialräumlichen Bedingungen und den
daraus abgeleiteten bildungs-, sozial- und
gesundheitspolitischen Erfordernissen
steuernd Einfluss nehmen können.

»Das Zusammenleben vor Ort
zu gestalten, ist die wichtigste
Aufgabe der Gemeinden«
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Die Gemeinden sollten ihre bereits be-
stehenden Möglichkeiten der organisato-
rischen und fachlichen Vernetzung nach-
haltig nutzen. Dazu gehören
• die kommunale Bildungsplanung (be-

darfsgerechtes Gesamtkonzept der Bil-
dung, Betreuung und Erziehung) als In-
tegration der Schulentwicklungs- und
der Jugendhilfeplanung zu einem fach-
übergreifenden Handlungsansatz unter
Beteiligung aller gesellschaftlichen Ak-
teure weiter zu entwickeln

• die Zusammenarbeit zwischen Kinder-
gärten und Grundschulen auszubauen
insbesondere bei den individuellen Ent-
wicklungsdokumentationen oder der
Bündelung von Ressourcen für gemein-
same Maßnahmen

• die gemeinsame Entwicklung von Kon-
zepten für Ganztagsschulen und Ganz-
tagsangeboten durch Einbeziehung der
unterschiedlichen Akteure wie Jugend-

arbeit, kulturelle Bildung usw., aber
auch der unterschiedlichen Träger

• stärkere Zusammenarbeit und Einbin-
dung der Einrichtungen und Institutio-
nen, die sich mit Kindern und Jugend-
lichen mit Lernproblemen oder sozialer
Benachteiligung befassen, insbesondere
durch Vernetzung von Hilfsmaßnah-
men und Ressourcen bei Sozialarbeit an
Schulen, schulpsychologischen Dien-
sten, Hilfen zur Erziehung, Projekten im
Umgang mit Schulverweigerung oder
dem Übergang von Schule und Beruf.
Die Gemeinden müssen auf eine Zu-

sammenarbeit aller Ämter – nicht nur
von Jugend- und Schulamt – dringen, die
mit den Belangen von Kindern und Ju-
gendlichen beschäftigt sind, auch wenn
im Verhältnis zwischen dem Landkreis
und den kreisangehörigen Gemeinden
unterschiedliche Zuständigkeiten beste-
hen.

bensführung eine wichtige Rolle ein. Die
Älteren haben in der Regel den Wunsch,
in ihrer Gemeinde und in ihrem ange-
stammten Wohnungsbestand wohnen zu
wollen. Gemeindliche Wohnungspolitik
und Bauleitplanung sind insoweit wichti-
ge Felder, insbesondere für die Schaffung
neuer Wohnformen und die Weiterent-
wicklung des Wohnraumangebots für äl-
tere Menschen. Dazu zählt auch das Vor-
handensein haushaltsnaher Dienste.

Es gibt eine Vielzahl von Beispielen
 alternativer Wohnformen statt der Unter-
bringung in einer stationären Pflege -
einrichtung oder einem Altenheim:
Wohngemeinschaften, betreutes Woh-
nen, Mehrgenerationen-Wohnen, Haus-
gemeinschaften, ambulante Wohngrup-
pen oder gemeinschaftliche Wohnprojek-
te. Die Gemeinden können mit der
Wohnungswirtschaft, Genossenschaften,
Vereinen und Wohnungsunternehmen
Vereinbarungen und Kooperationen über
die preiswerte Bereitstellung altengerech-
ter Wohnungen treffen und so die Umge-
staltung in altengerechte Wohnungen er-
möglichen. Vor Ort sollten Wohnbera-
tungsstellen existieren.

Zu einem altengerechten Wohnfeld ge-
hören folgende Maßnahmen:
• Barrierefreiheit sowohl in Wohnungen

als auch im Wohnumfeld (z. B. Wohn-
beratung, Förderung der Wohnraum-
anpassung)

• zukunftsorientierte Bau- und Infra-
strukturplanung

• Erhaltung oder Schaffung einer alten-
gerechten Infrastruktur im Wohnum-
feld (z. B. Einkaufsmöglichkeiten, pfle-
gerischer Versorgung)

• Initiierung von ortsnahen Hilfe-Ver-
mittlungsstellen für ältere Menschen

• Erhaltung der Mobilität älterer Men-
schen durch Angebote des öffentlichen
Personennahverkehrs

• Förderung betreuter Wohnformen
• Freizeitangebote, die älteren Menschen

soziale Kontakte ermöglichen
• Förderung der bürgerschaftlichen Iden-

tität und sozialen Verwurzelung
In vielen Gemeinden gibt es Initiativen,

Netzwerke und Projekte, die das Miteinan-
der von Jung und Alter fördern. Immer
mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass es
nicht ein Gegeneinander der Generationen
gibt, sondern die Generationen voneinander
profitieren können. Die Projekte vor Ort er-
schöpfen sich dabei nicht nur in dem gegen-
seitigen Besuch von Kindergärten und Al-

Gemeindliche Seniorenpolitik

Gemeindliche Seniorenpolitik hat die
Aufgabe, menschliche Würde und indivi-
duelle Persönlichkeit im Alter zu erhalten.
Dazu gehört auch, ein positives Bild vom
Alter und vom Altern zu vermitteln. Viele
Ältere sind gesünder und leistungsfähiger
als frühere Generationen und wollen ihre
Kompetenzen aktiv einbringen. Die Ge-
meinden sind wegen der prinzipiell größ-
ten Nähe zu den Menschen und zu den
konkreten alterspolitischen Problemen die
Ebene für die Gestaltung der Alten- und
Seniorenpolitik. Die Gemeinden sollten
eine langfristige Gesamtstrategie zur Be-
wältigung der Herausforderungen des de-
mografischen Wandels erarbeiten. Zielset-
zungen für ein kommunales Handeln in
der Altenarbeit und Seniorenpolitik sind:
• Förderung der selbstbestimmten Le-

bensführung
• Erhaltung der menschlichen Würde und

der individuellen Persönlichkeit im Alter
• Ermöglichung der Teilnahme am sozia-

len, gesellschaftlichen und kulturellen
Leben in der Gemeinde

• Erhalt der Häuslichkeit
• Stärkung der Selbsthilfe
• Vermeidung der Unter- und Überver-

sorgungen mit Diensten und Einrich-
tungen der Altenhilfe

• Förderung von Netzwerken
Die soziale Lage älterer Menschen ist

heterogen und sollte vor Ort bekannt sein.

Wenn auch heute die Einkommenssituation
älterer Menschen gemessen an früheren Ge-
nerationen oder im Vergleich zu jungen Fa-
milien oder Alleinerziehenden eher gut ist,
müssen mittelfristig auch Lösungen für die
älteren Menschen gefunden werden, die nur
über geringe Alterseinkünfte verfügen wer-
den. Von daher ist ein differenziertes Hilfe-
angebot notwendig. In den Gemeinden sind
niedrigschwellige Angebote zu schaffen, die
es allen Seniorinnen und Senioren ermög-
licht, die Angebote wahrzunehmen.

Unstreitig liegt in der Aufrechterhal-
tung der Daseinsvorsorge eine der größ-
ten Herausforderungen. Ausdünnungen
im öffentlichen Nahverkehr, Konzentra-
tion des Einzelhandels auf der grünen
Wiese und Schließung der »Tante-Emma-
Läden« vor Ort, ebenso wie die Schlie-
ßung der Dienstleistungseinrichtungen
des täglichen Bedarfs (z. B. Post, Geldin-
stitute, ärztliche Versorgung) erschweren
gerade für ältere Menschen mit Mobili-
tätshemmnissen das Verbleiben in der ei-
genen Wohnung. Die Gemeinden können
mangels eigener Zuständigkeit hier oft
nicht eingreifen, sie können aber, bei-
spielsweise durch den Aufbau und die
Unterstützung bürgerschaftlichen Enga-
gements, Mängel kompensieren.

Maßnahmen zur Verbesserung der
Wohnsituation nehmen bei der Sicherung
und Verbesserung der selbstständigen Le-
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tenheimen. So führen Kindergärten Thea-
terstücke in Altenheimen auf und Senioren
stellen sich in Kindergärten als Vorleser zur
Verfügung. Jüngere helfen in Wohnanlagen
Älteren beim Einkaufen, Ältere geben Schü-
lern Nachhilfeunterricht oder helfen bei den
Hausaufgaben. Darüber hinaus gibt es ge-
meinsame Wohnprojekte, beispielsweise

wohnen alleinerziehende Mütter in Wohn-
anlagen mit allein lebenden älteren Frauen
zusammen und unterstützen sich gegensei-
tig. Das Miteinander kann beispielsweise
gefördert werden durch:
• Planung von Wohngebieten, die so-

wohl für junge Familien als auch für äl-
tere Generationen attraktiv sind

• Angebote zur Förderung des Austau-
sches zwischen den Generationen (z. B.
Patenschaften, ehrenamtliche Betreu-
ungsangebote)

• Schaffung von Mehrgenerationenhäu-
sern

• Stärkung der »aktiven Alten« (z. B. Se-
niorenbüros, Selbsthilfeorganisationen)

Bundesverfassungsrechtlich als Institution nach Art. 28
Grundgesetz (GG) gewährleistete Gebietskörperschaft mit ei-
gener demokratischer Legitimation (Kommunalwahl) und ei-
genverantwortlich zu bestimmendem Wirkungskreis (Selbst-
verwaltung).
Ihrem rechtlichen Wesen nach sind die heutigen Gemeinden
nicht wie im 19. Jahrhundert als nachbarschaftlich bestimm-
te Ortsgemeinschaften, sondern als politisch-verwaltungsmä-
ßige Wirkungseinheiten, die die Bevölkerung in ihrer sozialen
Unterschiedlichkeit und räumlich mobilen Orientierung ört-
lich einbeziehen, zu verstehen. Als die dem Bürger nächsten
öffentlichen Verantwortungs- und Handlungseinheiten »kon-
kreter Öffentlichkeit« sind sie Bestandteil der ausführenden
Gewalt. Damit sollen sie Anknüpfungspunkte demokrati-
schen Lebens sein und als Fundament der Demokratie wirken.
Das Grundgesetz bestimmt die Gemeinden als Ebene vielfäl-
tigen öffentlichen Handelns und hebt die Durchgängigkeit de-
zentraler Meinungs- und Willensbildung vor Ort als Wesens-
merkmal der demokratischen rechts-, sozial- und bundes-
staatlichen Homogenität hervor. In den drei Stadtstaaten
fallen die rechtlichen Qualitäten Gemeinde, Kreis, Land zu-
sammen.
Die Gemeinden erfüllen Aufgaben auf fast allen Feldern des
öffentlichen Wirkens, so in der Bauplanung und im Bauwesen
(Baugesetzbuch, Bauleitplanung), in der Wirtschaftsförderung
und der Schul-, Kultur- und Sportentwicklung, der Kommu-
nalwirtschaft oder im Umweltschutz. Im Sozialbereich sind
besonders die Sozialhilfe, Jugendhilfe und das Gesundheits-
wesen sowie das Krankenhaus zu nennen. Auch sind sie ein
Träger von Teilaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (SGB II) bzw. als »Optionskommune« insgesamt Trä-
ger. Die konkreten Zuständigkeiten sind – eine insoweit un-
typische Ausnahme bildet das Sozialwesen mit der Sozialhilfe
(SGB XII), der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
und dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG – SGB VIII) –
nur zum geringen Teil bundesrechtlich begründet.
Überwiegend ergeben sich die Aufgaben und Zuständigkeiten
– als Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises oder
als Selbstverwaltungsangelegenheiten – aus landesrechtlichen
Zuordnungen, aber auch aus eigenen Beschlüssen des Ge-
meinderates (Aufgabenfindungsrecht der Gemeinde). Nach
der Föderalismusreform und der Neufassung des Art. 84 GG
darf der Bund den Kommunen zukünftig keine Aufgaben
übertragen. Die Gemeinden haben eigene Personal-, Organi-
sations- und Finanzhoheit.
Im Jahr 2005 beliefen sich die Gesamtausgaben der Kommu-
nen auf 152,7 Milliarden Euro. Insbesondere die Sozialausga-
ben stiegen dramatisch zwischen 1992 und 2004 trotz Entla-
stung durch die Pflegeversicherung um 45 Prozent und liegen

bei rund 36 Milliarden Euro. Die stagnierenden Einnahmen
der Kommunen gefährden die sozialen und kulturellen
Grundlagen der Gemeinschaft und haben einen kontinuier-
lichen Abbau der kommunalen Investitionstätigkeit zur Folge.
Die Einnahmen lagen 2005 bei 149 Milliarden Euro. In der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben sehen sich die Gemeinden ne-
ben den sich verdichtenden gesetzlichen Bestimmungen ver-
stärkt finanziellen Abhängigkeiten des »goldenen Zügels«
ausgesetzt.
Das in den Gemeindeordnungen der Länder jeweils unter-
schiedlich geregelte Gemeindeverfassungsrecht ist teilweise
neu geordnet worden. Neben der Magistratsverfassung (Hes-
sen, Schleswig-Holstein und mit manchen Modifikationen
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,
Thüringen und Sachsen), der Bürgermeisterverfassung (Rhein-
land-Pfalz, Saarland) gibt es die süddeutsche (Baden-Würt-
temberg und Bayern) und die norddeutsche (Nordrhein-West-
falen und Niedersachsen) Ratsverfassung. Repräsentative Ele-
mente (Gemeinderäte) sind, wie in der Bundesverfassung
vorgeschrieben, in allen Gemeindeordnungen als Leitungsor-
gane installiert. Für die Vorbereitung der Beschlüsse und die
weitgehend von den Parteien dominierten Willensbildungs-
prozesse sind Fachausschüsse einerseits (z. B. Sozialausschuss,
Jugendhilfeausschuss) und Fraktionen andererseits eingerich-
tet.
Obgleich auch die Gemeinderäte Organe der ausführenden
Gewalt sind, gibt es in den Gemeindeordnungen gewaltentei-
lende Elemente, da die Vorbereitung der Beschlüsse der Ge-
meindevertretung, die Durchführung der Beschlüsse sowie die
Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung dem Bür-
germeister (der Gemeindeverwaltung im engeren Sinne) in ei-
gener Zuständigkeit obliegt. Nach neuem Recht in den Län-
dern wird der Bürgermeister nunmehr durchgängig direkt ge-
wählt. Formen unmittelbarer Demokratie (Bürgeranhörung,
Volksbegehren, Volksentscheid) sind hier und da gemeinde-
verfassungsrechtlich vorgesehen. In der sozialen Realität sind
die Gemeinden höchst verschiedenartig, beispielsweise infolge
der unterschiedlichen Größe. 50 Prozent der Bundesbürger le-
ben in Klein- und Mittelstädten, jeder Dritte in einer Groß-
stadt.

Uwe Lübking

Quelle: Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge e. V. (Hg.): Fachlexikon der so-
zialen Arbeit. 6. Auflage. Nomos Verlagsgesell-
schaft, Baden-Baden 2007. 1.195 Seiten. 44,-
Euro. ISBN 978-3-8329-1825-5. Seite 375 f.

Die Stellung der Gemeinde in Deutschland
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• Förderung von Bildungspatenschaften
zwischen Schulen und Einrichtungen
der Altenhilfe
Die Gemeinden engagieren sich in der

offenen sozialen Altenarbeit. Die offene
Altenarbeit eröffnet ein breites kommu-
nales Handlungsfeld, mit differenzierten
und vielfältigen Angeboten unterschied-
licher Träger den Herausforderungen der
Altenarbeit begegnen zu können. Da-
durch können ältere Bürgerinnen und
Bürger aktiv in das Gemeindeleben einge-
bunden und ihre Ressourcen genutzt wer-
den. Durch die offene soziale Altenarbeit
werden folgende Funktionen erfüllt:
• Beratung und Information über indivi-

duelle Lebenshilfe
• Schaffung intergenerationeller Begeg-

nungs-, Kommunikations- und Erfah-
rungsräume

• Bereitstellung von Angeboten der
Selbsthilfe

• Vernetzung von Akteuren
• Eröffnung von Kontaktmöglichkeiten

durch soziale und kulturelle Angebote
• Erschließung von Tätigkeitsfeldern für

ehrenamtliches Engagement
• Weiterentwicklung engagementför-

dernder Strukturen
• Angebote von Qualifizierungs- und Bil-

dungsmaßnahmen

Integration vor Ort gestalten

Die konkreten Begegnungen von Men-
schen mit und ohne Migrationshinter-
grund finden in den Gemeinden statt.
Hier werden Integrationserfolge und Miss-
erfolge unmittelbar sichtbar. Gemeinden
unterstützen deshalb den Integrations-
prozess.

Integration verfolgt das Ziel einer
gleichberechtigten Teilhabe aller Bevölke-
rungsgruppen am gesellschaftlichen Ge-
schehen in der Gemeinde. Die unter-
schiedlichen Zuwanderungsgruppen sind
in die demokratischen, wirtschaftlichen
und sozialen Strukturen der Gemeinden
zu integrieren. Integration setzt bei den
Potenzialen der einheimischen und zuge-
wanderten Bevölkerung an, nicht bei ih-
ren Defiziten. Integration sieht das Indivi-
duum, seine besonderen Begabungen und
erworbenen Fähigkeiten. Erfolgreiche In-
tegrationspolitik ist eine Bereicherung für
die Gemeinde:
• eine mehrsprachige Bevölkerung stärkt

die Chancen eines Standortes

• die kulturelle Vielfalt bietet neue Mög-
lichkeiten zur Entwicklung einer offe-
nen Kultur

• Familienverbünde, nachbarschaftliche
Selbsthilfe und Netzwerke von Ein-
wohnern stabilisieren die sozialen
Strukturen einer Gemeinde
Das schließt ein, dass dort, wo kom-

pensatorische Angebote nötig sind, diese
auch erbracht werden müssen. Unab-
hängig von ausländerrechtlichen Zu-
ständigkeiten unterstützen die Gemein-
den durch »Lotsen« Zuwanderer nicht
nur bei der Wahrnehmung von Bil-
dungsangeboten des Bundes und der
Länder (z. B. durch Information über
entsprechende Angebote) und führen
diese zu den Angeboten hin oder fordern
zur Teilnahme auf, sondern stehen als
Ansprechpartner zur Verfügung. Die
Gemeinden ergänzen durch kommunale
Maßnahmen das Bildungsangebot und
vernetzen ihre Angebote mit denen des
Bundes und der Länder.

Die sozialen Dienste in den Gemeinden
öffnen sich konzeptionell und personell
den Bedarfen der Einwohnerinnen und
Einwohner mit Migrationshintergrund.
Handlungsansätze sind neben der Öff-
nung der Regeldienste niedrigschwellige
Angebote in Bürgerhäusern, Begegnungs-
stätten, Jugendclubs und anderen Kristal-
lisationspunkten des öffentlichen Lebens
im sozialen Raum einschließlich der Ver-
netzung mit Fachberatungsstellen und so-
zialen Diensten. Dazu zählen weiter die
Sensibilisierung vorhandener Netzwerke
für die Belange von Migranten, beispiels-
weise örtliche Pflegekonferenzen und
Verbünde der Jugendhilfe, eine offensive
interkulturelle Arbeit sowie die Differen-
zierung der besonderen Bedürfnisse und
Bedarfe einzelner Migrantengruppen, wie
beispielsweise im Bezug auf die Probleme
des Alters oder der Pflegebedürftigkeit.
Die Notwendigkeit und die Möglichkei-
ten kultursensibler Altenarbeit sind zu be-
achten.

Die Gemeinden unterstützen im Rah-
men ihrer Möglichkeiten die berufliche
Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund auch in ihrer Rolle als
Arbeitgeber. Die Gemeinden tragen im
Rahmen kommunaler Wirtschaftsförde-
rungskonzepte der zunehmenden Bedeu-
tung der ethnischen Ökonomie Rechnung
und wecken in der Bevölkerung und der
Verwaltung das Bewusstsein für das Po-
tenzial der ethnischen Ökonomie. ◆

Die Verfahrens-
regeln in der
Anwendung

Sozialverwaltungs-
verfahrensrecht
Handbuch
Herausgegeben von RiBSG 
Dr. Wolfgang Fichte, RA Prof.
Dr. Hermann Plagemann,
FAMedR u FASozR, und
RiLSG Prof. Dr. Dirk Waschull
2008, 433 S., brosch., 49,- €
ISBN 978-3-8329-2610-6

Das Handbuch berücksichtigt
die verschiedenen Herangehens-
weisen der Sozialbehörden,
Sozialgerichte und der Anwalt-
schaft. Anhand typischer An-
wendungsprobleme stellen die
Autoren die Verbindung von
Verfahrensrecht und materiel-
lem Recht her. Die Unterschiede
zwischen dem Sozialverwal-
tungsverfahren nach SGB X und 
dem VwVfG-Verfahren werden
verdeutlicht.

Zahlreiche Beispiele, Antrags-
muster, Gebührenhinweise
sowie Ausführungen zum (einst-
weiligen) Rechtsschutz erhöhen
den praktischen Nutzen.

Nomos
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